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Bericht 
des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1425 der Beila
gen): Abkommen zur Änderung des Ab
kommens zwischen der Republik österreich 
und der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien über die Grenzabfertigung im 
Eisenbahnpersonenverkehr vom 8. April 
1967 in der Fassung ,des Abkommens vom 

5. März 1969 

Auf Grund der Stillegung der Eisenbahnstrecke 
Lavamünd-Dravograd wurde der Eisenbahn
grenzübergang Lavamünd-Dravograd bereits 
aus dem Eisenbahngrenzübergangsabkommen 
vom 11. Dezernber 1962 eliminiert (Abkommen 
zwischen der Republik österreich und der. So
zialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
vom 10. August 1971 rbetreffend die Abänderung 
des Abkommens über die Regelung des Grenz
überganges der Eisenbahnen vom 11. Dezember 
1962 in ,der Fassung des Abkommens vom 
28. April 1967, BGBI. Nr. 272/1973). Es erwies 
sich daJ:1er auch als notwendig, diesen Eisenbahn
grenzübergang aus dem Abkommen über die 
Grenzabfertigung im Eisenbahnpersonenverkehr 
herauszunehmen und den diesbezüglichen Artikel 
neu zu fassen. 

Die erforderliche Novellierung bot die Ge
legenheit, auch den Grenzübertritt der Grenz
organe den Erfordernissen der Praxis anzu
passen. 

Das gegenständliche Abkommen enthält ge
setzändernde und gesetzesergänzende Bestim
mungen. überdies ist Art. I des Abkommens als 
verfassungsändernd zu behandeln. Das Abkom
men darf daher gemäß Art. 50 Abs. 1 im Zu
sammenhalt mit Art. 50 Abs. 3 B-VG nur mit 

Kammerhofer 
Berichterstatter 

Genehmigung des Nationalrates unter sinnge
mäßer Anwendung des Art. 44 Abs. 1 B-VG 
abgeschlossen werden. 

Der Verkehrsausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 25. April 
1975 in Verhandlung gezogen und eine Druck
febierberichtigung zur Kenntnis genommen, wo
nach im deutschen Text im Art. I lit. b vor dem 
letzten Wort "Karawankentunnel" das Wort "im" 
einzufügen ist. ,zum Gegenstand sprachen außer 
dem Berichterstatter der Abgeordnete Dr. S t i x 
sowie der Bundesminister für Verkehr La n c. 

Der Verkehrsaussmuß hat einstimmig be
schlossen, dem Nationalrat die Genehmigung des 
Abschlusses ,des Abkommens zu empfehlen. 

Der Verkehrsausschuß hält im vorliegenden 
Falle die Erlassung von Gesetzen im Sinne des 
Art. 50 Abs. 2 B-VG in' der geltenden Fassung 
zur Erfüllung des Abkommens für entbehrlim. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ver
kehrsausschuß somit den An t rag, der Natio
nalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Abkommens zur Änderung 
des Abkommens zwischen der Republik öster
reich und der Sozialistischen Föderativen Repu
blik Jugoslawien über die Grenzabfertigung im 
Eisenbahnpersonenverkehr vom 8. April 1967 in 
der Fassung des Abkommens vom 5. März 1969 
samt Anlagen A und B (.1425 der Beilagen), 
dessen Art. I ver f ass u n g s ä n der nd ist, 
wird verfassungsmäßig genehmigt. 

Wien, am 25. April 1975 

Troll 
Obmann 
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